
 

Anhang 1 
Antwort auf das Ersuchen um 

− Rückübernahme eines Staatsangehörigen der Parteien 
− Rückübernahme eines Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen  
 

 
 
(Bezeichnung und Adresse der zuständigen Behörde der ersuchenden Partei) 

 
Telefon________________________  Fax_______________ E-mail_________________ 
Aktenzeichen___________________ 
Datum_________________________ 

 
Adresse: 
 
 
 

A) Bei einer positiven Antwort: 
Betreff: Ihr Rückübernahmeersuchen, Aktenzeichen _________, vom _____2___ 
 
1. In Bezug auf Ihr Rückübernahmeersuchen für 
__________________________________________________ 
                             (Vorname und Familienname) 
geb. am_____________ in ______________________________ 
                  (Geburtsdatum)                  (Geburtsort und –gemeinde)  
 
teilen wir Ihnen mit, dass die fragliche Person rückübernommen wird gemäß: 
- Artikel ___ des Abkommens – Rückübernahme von eigenen Staatsangehörigen (Parteien) 
- Artikel ___ des Abkommens – Rückübernahme von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen. 
Zu diesem Zweck wird der Person (falls notwendig) ein Reisedokument/Visum ausgestellt. 
 
2. Für die minderjährigen Kinder werden (falls notwendig) gesonderte Reisedokumente/Visa 
ausgestellt, nämlich für: 
 
Vorname und Familienname Verwandtschaftsgrad Geburtsdatum, -ort und -gemeinde  
   
 
 
 
 
3. Zur Ausstellung des Reisedokuments/Visums wenden Sie sich bitte an: 

 
(Bezeichnung der diplomatischen Vertretung oder des Konsulats der ersuchten Partei) 

 
SIEGEL/RUNDSTEMPEL 

_______________________________________________ 
(Unterschrift des Beamten der zuständigen Behörde der ersuchten Partei) 
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B) Im Falle einer negativen Antwort: 
Betreff: Ihr Ersuchen, Aktenzeichen _________, vom _____2___ 
 
1. In Bezug auf Ihr Ersuchen für 
__________________________________________________ 
                             (Vorname und Familienname) 
teilen wir Ihnen mit, dass die fragliche Person nicht rückübernommen wird. 
 
Begründung: 
 
 
(Die Begründung ist unter Hinweis darauf anzugeben, dass es gemäß Art___ oder___ des Abkommens keine 
Verpflichtung zur Rücknahme gibt.) 
 
2. Nach den unserer Behörde vorliegenden Informationen ist die fragliche Person Staatsangehöriger 
von 

____________________________________________________________________________ 
(Angabe über die Staatsangehörigkeit der Person, wenn vorhanden) 

 
 

SIEGEL/RUNDSTEMPEL 
_______________________________________________ 
(Unterschrift des Beamten der zuständigen Behörde der ersuchten Partei) 
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